Wesentliche Anderungen

§ 41

Fassung vom 20.11.2009

o Rz. 41.22: Rechtsauffassung geandert; Sanktionen sind nicht von
der Berechnungsvorschrift des § 41 erfasst.

Fassung vom 20.05.2009

o Gesetzestext aktualisiert

o Rz. 41.16: Zusammenfassung der Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 2
bis 5

o Rz. 41.17 gestrichen; Der erndhrungsbedingte Mehrbedarf ist zu
runden

Fassung vom 17.04.2007

e Uberschrift Kapitel 3: Begriff ,Bewilligungszeitraum“ wurde an Ge-
setzeswortlaut angepasst

e Rz.41.15und 41.16: keine Unterscheidung nach Regelsatzen Ost
und West

Fassung vom 01.08.2006

e Rz. 41.11a-c: Der Bewilligungsabschnitt kann in Fallen, in denen
keine Veranderung in den Verhaltnissen zu erwarten ist, von 6 auf
12 Monate verlangert werden.



Gesetzestext

§ 41

§41

Berechnung der Leistungen

(1) Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts besteht
fur jeden Kalendertag. Der Monat wird mit 30 Tagen berechnet. Stehen
die Leistungen nicht fur einen vollen Monat zu, wird die Leistung anteilig
erbracht. Die Leistungen sollen jeweils flir sechs Monate bewilligt und
monatlich im Voraus erbracht werden. Die Leistung nach § 24a wird je-
weils zum 1. August eines Jahres erbracht. Der Bewilligungszeitraum
kann auf bis zu zwdlf Monate bei Berechtigten verlangert werden, bei de-
nen eine Veradnderung der Verhaltnisse in diesem Zeitraum nicht zu er-

warten ist.

(2) Betrage, die nicht volle Euro ergeben, sind bis zu 0,49 Euro abzurun-

den und von 0,50 Euro an aufzurunden.
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1. Zahlungsweise

(1) Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts werden flr jeden
Monat der Hilfebedurftigkeit im Voraus erbracht. Aus Grinden der Verwal-
tungsékonomie und der Rechtssicherheit fiir die Leistungsbezieher wer-
den ganze Monate mit 30 Tagen berechnet, um monatlich gleich bleiben-
de Leistungen sicherzustellen.

(2) Vom Grundsatz der monatlichen Zahlung kann im Einzelfall abgewi-
chen werden, sofern dies nach Lage des Einzelfalles gerechtfertigt er-
scheint (z. B. unwirtschaftliches Verhalten oder standiger Ortswechsel bei
Nichtsesshaften). Im Hinblick auf die Bedarfsdeckungsfunktion missen
die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts aber immer im Vor-
aus erbracht werden.

(3) Stehen die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Regelleis-
tung, Mehrbedarfe) nur flr Teilmonate zu, wird die Zahl der Anspruchsta-
ge mit einem Dreiligstel der vollen monatlichen Leistung multipliziert.
Dies gilt auch flir Monate mit weniger bzw. mehr als 30 Tagen.

Beispiele:

Anspruchsbeginn 25. Februar:
Es sind 4/30 der Monatsleistung fiir den Februar zu zahlen.

Anspruchsbeginn 28. Februar:
Es ist 1/30 der Monatsleistung flir den Februar zu zahlen

Anspruchsbeginn 31. Oktober:
Es ist 1/30 der Monatsleistung fir den Oktober zu zahlen.

Anspruchsbeginn 25. Oktober:
Es sind 7/30 der Monatsleistung fur den Oktober zu zahlen.

(4) Bei Geburtstagen, welche Einfluss auf die Hohe der Regelleistung
haben (z. B. Vollendung des 14. Lebensjahres) sind die Anspruchstage
ab der Anderung stets bis zum 30. des Monats zu ermitteln.

Beispiele:

Geburtstag am 15. Februar:
1.2.-14.2. = 14/30 des urspriinglichen Regelsatzes
15.2. -,30.“2. = 16/30 des geanderten Regelsatzes

Geburtstag am 21. Januar:
1.1.-20.1. = 20/30 des urspriinglichen Regelsatzes
21.1.- 30.1. 10/30 des geanderten Regelsatzes

Fallt der Geburtstag auf den 31. eines Monats, sind 29 Tage der ur-
springliche und 1 Tag der gednderte Regelsatz zu zahlen.

Anzahl der Kalen-
dertage
(41.2)

Ausnahmen
(41.2)

Teilmonate
(41.3)

Altersstufenwechsel
innerhalb eines Mo-
nats

(41.4)

... Besonderheit: 31.
eines Monats
(41.5)
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(5) Besteht in einem Monat mit weniger bzw. mehr als 30 Tagen An-
spruch auf die Regelleistung fiir den vollen Monat und entsteht wahrend
des Monats ein Anspruch auf Mehrbedarf, ist der anteilige Mehrbedarf fiir
jeden verbleibenden Tag des Kalendermonats zu gewahren.

Beispiel:

Anspruchsbeginn der Regelleistung ab 1.2.
Anspruch auf Mehrbedarf ab 27.2.

Die Regelleistung ist fur den Monat Februar voll auszuzahlen (30/30).
Der Mehrbedarf ist fir den 27.2. und 28.2. zu gewahren (2/30).

Anspruchsbeginn der Regelleistung ab 1.10.
Anspruch auf Mehrbedarf ab 28.10.

Die Regelleistung ist fiir den Monat Oktober voll auszuzahlen (30/30).
Der Mehrbedarf ist fir den 28.10. bis 31.10. zu gewahren (4/30).

(6) Erhoht sich ein seit Beginn des Monats bestehender Mehrbedarf
(Mehrbedarf ,Alleinerziehende“ oder krankheitsbedingter Mehrbedarf), ist
fir beide Teile des Monats eine gesonderte Berechnung durchzufiihren.
Der Mehrbedarf ist jedoch fir insgesamt 30 Tage zu zahlen.

Beispiel:

Es besteht bereits ein Mehrbedarf von 12 % der Regelleistung fur ein
achtjahriges Kind.

Am 15.2. wird ein weiteres Kind geboren, wodurch sich der Mehrbedarf
auf 36 % der Regelleistung erhdht. Der Mehrbedarf in Héhe von 12 %
ist fir 14 Tage, der erhéhte Mehrbedarf von 36 % ist fir 16 Tage zu
zahlen.

(7) Treffen verschiedenartige Mehrbedarfe im Laufe eines Monats aufein-
ander, sind diese unabhangig voneinander zu gewahren. Die Regelungen
unter Randziffer 41.6 sind entsprechend fir den jeweiligen Mehrbedarf
anzuwenden.

Beispiel:
Alleinstehende entbindet am 16.1.

Mehrbedarf Schwangerschaft vom 1.1. bis 16.1. = 16/30
Mehrbedarf ,Alleinerziechende” vom 16.1. bis 31.1. = 16/30

Fir den Tag der Entbindung liegen die Voraussetzungen fiir beide
Mehrbedarfe vor.

Anspruch auf
Mehrbedarf wah-
rend eines Monats
(41.6)

Erhohung Mehrbe-
darf innerhalb ei-
nes Monats

(41.7)

verschiedenartige
Mehrbedarfe in-
nerhalb eines Mo-
nats

(41.8)
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2. Wegfall des Leistungsanspruchs

(1) Die Regelung zu den Teilmonaten (Rz. 41.3) gilt ebenso beim Wegfall
des Leistungsanspruchs wahrend eines Monats.

Beispiel:
Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen ab 17. des Kalendermonats:

Monat Februar: Rickforderung von 14 Kalendertagen
Monat Oktober: Riickforderung von 14 Kalendertagen

Berechnung in beiden Fallen:
30 Kalendertage — 16 Anspruchstage = 14 Rickforderungstage.

(2) Fallt die Ruckforderung auf den 31. eines Monats, ist dieser Tag nicht
zu erstatten. Dies gilt nicht fir Teilmonate (s. auch Rz. 41.3).

Beispiel:

Leistungen gezahlt vom 1.1.-31.1. Der Anspruch entfallt rickwirkend ab
31.1. Da bereits fur 30 Tage gezahlt wurde, ist der 31.1. nicht zurliickzu-
fordern.

Leistungen gezahlt vom 13.1. bis 31.1. (19/30). Der Anspruch entfallt
ruckwirkend ab 31.1. Die fur den 31.1. gezahlte Leistung ist zu 1/30 zu-
ruckzufordern.

3. Bewilligungszeitraum

(1) Die Leistungen sollen nach § 41 Abs. 1 Satz 4 im Regelfall flir sechs
Monate bewilligt werden. Die Festlegung des Bewilligungszeitraums auf
sechs Monate soll gewahrleisten, dass die Hilfebedurftigkeit in zeitlich
Uberschaubaren Abstanden Uberpruft wird.

(2) Abweichend von diesem Grundsatz kann der Bewilligungsabschnitt in
atypischen Einzelfallen verlangert oder verkiirzt werden. Gemafl § 41
Abs. 1 Satz 5 kann der Bewilligungszeitraum grundsatzlich in solchen
Fallen auf 12 Monate verlangert werden, bei denen keine Veranderung
der Verhaltnisse in diesem Zeitraum erwartet wird.

Fir die Entscheidung Uber eine Verlangerung ist eine einzelfallorientierte
Prognoseentscheidung zu treffen.

Fir eine Verlangerung kommen danach insbesondere in Frage:
e Falle des Leistungsbezugs nach § 65 Abs. 4 (§ 428 SGB IlI)

ohne Einkommensanrechnung,
e Altere in Zusatzjobs, und

Anteilige Ruckforde-
rung des Leistungs-
anspruchs (41.9)

Ruckforderung am
31. eines Monats
(41.10)

Grundsatz
(41.12)

Verlangerung auf
12 Monate
(41.11a)

Prognoseent-
scheidung
(41.11b)
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e Personen, denen eine Arbeitsaufnahme in absehbarer Zeit
nicht zumutbar ist (u. a. bei Pflege von Angehorigen, Allein-
erziehenden wahrend des Bezugs von Erziehungsgeld).

Erwerbsfahige Hilfebedurftige unter 25 Jahren erfullen die Voraussetzun-
gen flr eine Verlangerung des Bewilligungsabschnitts in der Regel nicht,
da ihnen unverziglich eine Arbeitsgelegenheit oder Ausbildung angebo-
ten werden soll.

(3) Endet der 6-Monatszeitraum im Laufe eines Monats, ist der Bewilli-
gungsabschnitt bis zum Ende des Monats zu verlangern. Dadurch wird
verhindert, dass Leistungen nur wegen der Beendigung eines Bewilli-
gungsabschnitts anteilig fur einen Monat ausgezahlt werden (insbesonde-
re problematisch bei Kosten der Unterkunft).

Beispiel:

Anspruchsbeginn ab 13.2.: Bewilligungsabschnitt verlauft vom 13.2. bis
31.8.

4. Anwendung der allgemeinen Rundungsvorschrift

(1) Gemal § 41 Abs. 2 SGB Il sind bei der Berechnung der Leistungen
zur Sicherung des Lebensunterhalts Betrage, die nicht volle Euro erge-
ben, zu runden, wobei bis 0,49 EUR abzurunden, ab 0,50 EUR aufzurun-
den ist.

Folgende Besonderheiten sind zu beachten:

e Regelleistung (Alg ll/Sozialgeld) nach 8§ 20/28
Es erfolgt eine Rundung auf volle Euro-Betrage.
Beispiel:
90 % von 359 EUR = 323,10 EUR / gerundet auf 323 EUR

Bei Anderung der Regelleistungen in einem Kalendermonat (z. B.
Altersstufenwechsel) erfolgt keine Rundung der Teilbetrage, son-
dern eine abschlieRende Rundung des Gesamtbetrags.

e Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 2 bis 5

Mehrbedarfe, die in Ableitung vom Regelsatz gewahrt werden,
sind auf volle Euro zu runden. Ein Mehrbedarf flr Teilmonate ist
nicht zu runden.

Beispiele:

a) MB Alleinerziehende, 1 Kind bis 7 Jahre: 36 % von 359 EUR
=129,24 EUR / gerundet auf 129 EUR

U 25
(41.11c)

Verlauf
(41.12)

Grundsatz
(41.13)

Besonderheiten
(41.14)

Regelleistung
(41.15)

Mehrbedarfe nach
§ 21 Abs. 2 bis 5
(41.16)
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MB Alleinerziehende, 1 Kind ab 8 Jahre: 12 % von 359 EUR
= 43,08 EUR / gerundet auf 43 EUR

Mehrbedarf wegen Niereninsuffizienz mit Hamodialyse-Behandlung:
20 % von 359 EUR = 71,80 EUR / gerundet auf 72 EUR

b) Geburt eines Kindes am 8.3.05; Anspruch auf MB Alleinerziehende
ab 8.3.05.
129 EUR : 30 Tage x 24 Tage = 103,20 EUR

¢) Mutter lebt mit 10 Jahre altem Kind in der BG. Geburt eines weiteren
Kindes am 8.3.09.

1.3.— 7.3.09
8.3.-30.3.09

43 EUR:30x 7=10,03 EUR
129 EUR : 30 x 23 = 98,90 EUR

Mehrbedarf fur Marz = 10,03 EUR + 98,90 EUR = 108,93 / gerundet auf
109 EUR.

Einkommensanteile bzw. Vermdgensanteile im Rahmen der
Bedarfsanteilsmethode nach den 88 9/11 bzw. 9/12

Der auf eine Person entfallende Einkommensanteil bzw. Vermo-
gensanteil ist mit Cent-Betragen anzugeben.

Kosten der Unterkunft nach § 22
Nach Aufteilung der Kosten der Unterkunft auf die Mitglieder der

Bedarfsgemeinschaft bzw. der Haushaltsgemeinschaft, ist der er-
rechnete Betrag mit Cent-Betrdgen anzugeben.

Zuschlag nach § 24
Der Zuschlag fur das erste und zweite Jahr ist jeweils auf volle Eu-

ro zu runden. Grundlage fur die Berechnung des Zuschlags im
zweiten Jahr ist der gerundete Zuschlag des ersten Jahres.

Beispiel:
Zuschlag 1. Jahr

Differenz Alg (+ ggf. WoG) zu Alg Il = 118 EUR
davon 2/3 = 78,66 EUR/ gerundet 79 EUR

(Zuschlag 2. Jahr)

79 EUR : 2 = 39,50 EUR/ gerundet 40 EUR

Freibetrage fur Erwerbstatigkeit nach § 30

Der aus den einzelnen Stufen errechnete Freibetrag ist mit Cent-
Betragen anzugeben.

Einkommensvertei-
lung
(41.18)

KdU
(41.19)

Zuschlag
(41.20)

Freibetrage fur Er-
werbstatigkeit
(41.21)
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Sanktionen nach 88 31 und 32
Die Minderungsbetrage sind nicht zu runden.
Abweichende Erbringung von Leistungen nach § 23

Es wird der tatsachliche Betrag (z. B. 349,99 EUR fir eine Wasch-
maschine) ibernommen.

Gesamtbedarf fir Teilmonate

Der Gesamtbedarf fur Teilmonate ist immer mit Cent-Betragen an-
zugeben.

Sanktionen
(41.22)

Abweichende Erbrin-
gung von Leistungen
(41.23)

Teilmonate
(41.24)



	Wesentliche Änderungen
	Gesetzestext
	Inhaltsverzeichnis
	Hinweise
	1. Zahlungsweise
	2. Wegfall des Leistungsanspruchs
	3. Bewilligungszeitraum
	4. Anwendung der allgemeinen Rundungsvorschrift


